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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1937

Norm

ABGB §1235

EO §35 Ae

Rechtssatz

Liegt gegen den Ehemann ein Exekutionstitel vor und wird aus dem Grunde der allgemeinen Gütergemeinschaft unter

Lebenden dieselbe Forderung gegen die Frau eingeklagt, so kann diese nicht Gegenforderungen aufrechnungsweise

einwenden, die vor der Entstehung des Exekutionstitels schon bestanden haben und die geltend zu machen der Mann

unterlassen hat, wohl aber Gegenforderungen, die ihr Gatte im Wege einer Oppositionsklage geltend machen könnte.
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